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Expatmanagement 360 Grad
Auslandeinsätze von Mitarbeitenden sind teuer. umso wichtiger ist eine effiziente Planung und fehlerfreie  

Abwicklung. HR-Abteilungen bei KMu fehlt dafür aber oft die zeit und das Know-how.

VOn RAlph EnDRES

Viele Herausforderungen sind zu be-
wältigen, wenn ein Arbeitgeber ei-
nen Mitarbeitenden für einen länge-

ren Arbeitseinsatz ins Ausland schickt. Der 
Mitarbeitende und seine Familie wollen sich 
sicher, gut unterstützt und beraten fühlen. 
Für die HR-Abteilung stehen anspruchsvolle 
fachliche und organisatorische Fragen an. 
Vielfach fehlen aber Ressourcen und Know-
how. Die Linienverantwortlichen setzen das 
HR zudem oft unter zeitdruck. Das kann 
Frustrationen bei allen beteiligten Parteien 
verursachen.
Das Outsourcing einzelner Dienstleistungen 
oder gar des ganzen Prozesses kann helfen. 
Es braucht vorab aber einen klaren Plan/
Strategie und eine professionelle Koordina-
tion der einzelnen Fachgebiete und Dienst-
leistungen, damit der Auslandeinsatz geord-
net und erfolgreich abgewickelt werden 
kann und keine unnötigen Kosten entstehen. 
Fehler können teuer sein.

Entsendung aus der Schweiz
Oft wählt der Arbeitgeber die sogenannte 
sozialversicherungsrechtliche Entsendung, 
welche dem Mitarbeitenden ermöglicht, in 
der Sozialversicherungsumgebung des 
Heimlandes zu verbleiben. Sämtliche Versi-
cherungen wie AHV, iV, EO, ALV, Familienzu-
lagen, BVg, uVg und KVg werden weiter in/
aus der Schweiz entrichtet. Für die KTg und 
die uVgz-Deckung müssen mit dem Ver-
sicherer spezielle Abmachungen getroffen 
werden.

Für die Entsendung gibt es einige Bedingun-
gen zu erfüllen – sei es die AHV-Beitragszeit 
oder aber die Einhaltung der Anmeldefrist 
nach Abreise ins Ausland (siehe auch Rege-
lungen mit der Eu/EFTA). nur wenn diese 
Bedingungen erfüllt sind, erstellt die AHV-
Ausgleichskasse/BSV eine Entsendebestäti-
gung.
• AHV/iV (ALV, EO, Familienzulagen): Die 
Weiterführung der obligatorischen AHV/iV 
(inkl. ALV, EO, Familienzulagen) des Arbeit-
nehmers erfolgt mittels Antrag an die zu-
ständige AHV-Ausgleichskasse/Familienaus-
gleichskasse. Wie soll betreffend Ehepartner 
und Kindern vorgegangen werden? nichter-
werbstätige Ehepartner/Familienmitglieder 
sind in der Regel nicht automatisch mitver-
sichert. Es muss ein Antrag bei der zuständi-
gen AHV-Ausgleichskasse des Mitarbeiten-
den fristgerecht eingereicht werden. Je nach 
Situation kann es sich auch lohnen, Kinder, 
die älter sind als 5 Jahre, respektive 5 Wohn-
sitzjahre in der Schweiz aufweisen, bei der 
freiwilligen AHV-Ausgleichskasse anzumel-
den. Dies kann dann von nutzen sein, wenn 
die Familie im Ausland (nicht Eu/EFTA) 
bleibt. Bis zum 20. Lebensjahr sind die nicht-
erwerbstätigen Kinder beitragsbefreit.
• uVg: Das uVg folgt nicht zwingend dem 
AHV-Entscheid über eine Weiterführung. in 
speziellen Fällen, bei denen z.B. eine Vor-
versicherung bei der AHV bestanden hat, 
aber nicht beim uVg, muss eine uVg-Ersatz-
lösung gefunden werden.
• KVg: Eine geschichte für sich ist das KVg. 
Auch im KVg ist die Weiterversicherung ge-
setzlich vorgeschrieben, sofern eine Vorver-
sicherung bestanden hat. Dies, obwohl eine 
Weiterführung oft gar nicht erwünscht ist, 
da eine internationale Versicherungslösung 
die Bedürfnisse besser und meist auch 
günstiger abdecken würde. Die Regelungen 

gemäss Sozialversicherungsabkommen/Ent-
sendungsrichtlinien müssen aber auch hier 
eingehalten werden. Je nach gastland be-
trägt die gesetzliche Versicherungsdauer 
zwischen 2 und 6 Jahren. Eine reine KVg-De-
ckung ohne zusatzversicherung kann zu De-
ckungslücken führen, welche kostspielig 
sein können. Ein ausreichender Versiche-
rungsschutz vor Ort (im gastland) ist ein 
zentrales Anliegen. Dieser Versicherungs-
schutz kann je nach Krankenkasse über zu-
satzversicherungen erreicht werden oder 
die KVg-grunddeckung wird mit einem Pro-
dukt eines internationalen Anbieters er-
gänzt. Bei Rückkehr in die Schweiz muss 
wieder «zugang» zu den zusatzversicherun-
gen bestehen. Werden diese nicht weiterge-
führt, soll bei Abreise eine Sistierung bean-
tragt werden. Je nach Krankenkasse sind 
Kosten und Bedingungen unterschiedlich. 
Einige internationale Versicherer kooperie-
ren mit Schweizer Krankenkassen. Somit 
kann ein Übertritt in die zusatzversicherun-
gen bei Rückkehr ohne Risikoprüfung und 
Wartefristen erfolgen.

Zusammenfassung
Wenn der Arbeitgeber einen Mitarbeitenden 
ins Ausland schickt, muss er seiner Sorg-
faltspflicht nachkommen. Dazu gehören ad-
äquate Versicherungslösungen in allen Be-
reichen (auch Krankenversicherung).
Die sozialversicherungsrechtliche Entsen-
dung ist in Bezug auf den richtigen Versiche-
rungsschutz relativ einfach zu handhaben 
und bietet, mit Ausnahme der Heilungskos-
ten (KVg, uVg) eine gute, meist ausrei-
chende Versicherungsdeckung im Ausland. 
Tücken liegen allenfalls in den Details. Es 
kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass die Bestätigung der AHV immer für alle 
Sozialversicherungszweige gültigkeit hat.

Ralph Endres ist Managing 
Partner bei der Expatpartners 
AG und Spezialist für internatio-
nale Versicherungs- und Vorsor-
gelösungen.
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Ein zusätzliches Thema sind die Fristigkei-
ten. Für die verschiedenen Versicherungs-
zweige braucht es pro Mitarbeitenden ein 
Tracking. Verlängerungen müssen zeitge-
recht beantragt (AHV, uVg) und die KVg-De-
ckung muss überwacht werden. Diese kann 
z.B. in nichtvertragsstaaten (Staaten ohne 
Sozialversicherungsabkommen mit der 
Schweiz) nach zwei Jahren aufgelöst wer-
den, was in der Regel auch Sinn macht. Es 
erfolgt dann ein Wechsel auf eine internatio-
nale Versicherungsdeckung – oder aber die 
KVg-Deckung wird in Absprache mit dem 
Krankenversicherer verlängert.
Besteht zwischen der Schweiz und dem 
gastland ein Sozialversicherungsabkom-
men, erfolgt im gastland eine Befreiung der 
Sozialversicherungspflicht. in einem nicht-
vertragsstaat müssen in der Regel unabhän-
gig vom Heimland zusätzlich die lokalen So-
zialversicherungsabgaben bezahlt werden. 
Ob je Leistungen aus diesen Sozialversiche-

rungen bezogen oder die Beiträge zurück-
gefordert werden können nach Verlassen 
des gastlandes ist ungewiss.
Wenn die Bedingungen für eine Entsendung 
nicht erfüllt werden oder keine Entsendung 
erwünscht ist (was beispielsweise aus Kos-
tengründen immer häufiger der Fall ist), 
dann stellen sich substanzielle Versiche-

rungsfragen. Oft ist eine lokale Absicherung 
im gastland nicht ausreichend. Hier helfen 
internationale «Ersatz-Expatlösungen» im 
Bereich Krankenversicherung, AHV, BVg, 
uVg/uVgz und eventuell KTg. in einer sol-
chen Situation kann der Übertritt in die frei-
willige AHV sinnvoll sein. Besonderes Au-
genmerk gilt zudem Deckungslücken/Warte-
fristen während des Auslandaufenthaltes 
und bei Rückkehr in die Schweiz (zum Bei-
spiel iV, ALV).
Der Markt bietet unternehmen unterstüt-
zung und Lösungen für ein 360 grad Expat-
management. Je nach internen Ressourcen 
beim Arbeitgeber können Teilbereiche oder 
auch ein vollständiges Outsourcing inklusive 
gesamtkoordination erfolgen. Wichtig ist, 
den Überblick über Prozesse und Kosten zu 
behalten und diese aufeinander abzustim-
men, sodass sich der Arbeitnehmer auf das 
Wesentliche konzentrieren kann – einen er-
folgreichen Arbeitseinsatz im Ausland.
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